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II. Schenkung auf den Todesfall (§ 956 ABGB) –

 Überblick und zentrale Grundsätze 
 
 

A. Gesetzliche Grundlage im ABGB 
 

 Für die Schenkung auf den Todesfall besteht zunächst die spezielle Be-
stimmung des § 956 ABGB: 

Eine Schenkung, deren Erfüllung erst nach dem Tode des Schenkenden erfol-
gen soll, ist mit Beobachtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten als ein Ver-
mächtniß gültig. Nur dann ist sie als ein Vertrag anzusehen, wenn der Beschenkte 
sie angenommen, der Schenkende sich des Befugnisses, sie zu widerrufen, aus-
drücklich begeben hat, und eine schriftliche Urkunde darüber dem Beschenkten 
eingehändiget worden ist. 

 
 Auf diesen systematisch dem (Schenkungs-)Vertragsrecht zuzuordnen-

den § 956 ABGB findet sich folgende Verweisung in dem systematisch dem 
Erbrecht zugehörenden § 603 ABGB: 

Inwiefern eine Schenkung auf den Todesfall als ein Vertrag oder als ein letz-
ter Wille zu betrachten sei, wird in dem Hauptstück von den Schenkungen be-
stimmt. 

 
 

B. Systematik und Fallkonstellationen  

des § 956 ABGB – Klare Dichotomie des Gesetzes 
 

1. Überblick 
 
Das ABGB selbst umschreibt in § 956 Satz 1 die Schenkung auf den To-

desfall als „eine Schenkung, deren Erfüllung erst nach dem Tode des Schenken-
den erfolgen soll“. 

Die stRsp7) definiert sie daher als eine unbedingte, mit dem Tod des Ge-
schenkgebers als Anfangstermin terminisierte (betagte) Schenkung, die erst aus 
dem Nachlass erfüllt werden soll. 

§ 956 ABGB normiert zwei unterschiedliche Fallkonstellationen und gibt 
damit einem Geschenkgeber zwei unterschiedliche Möglichkeiten, auf seinen  
_____________ 

7)  Etwa OGH 1 Ob 82/62 EvBl 1962/285; 1 Ob 726/85 SZ 59/9 = NZ 1986, 210 
(Czermak)  = EFSlg 51.454; 3 Ob 518/92 SZ 65/68; 4 Ob 2029/96 b = SZ 69/108 = NZ 
1997, 85 = JBl 1996, 734; 27. 8. 2008 7 Ob 72/08 a; 2 Ob 208/09s EFSlg 127.123 = EFSlg 
127.145 = JEV 2010, 105 = iFamZ 2010, 215 = EF-Z 2010, 202 = Zak 2010, 253; 25. 10. 
2011  9 Ob 83/10m; 4. 9. 2014  5 Ob 39/14 t. 
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Todesfall jemandem unentgeltlich etwas zuzuwenden: entweder durch ein Ver-
mächtnis nach § 956 Satz 1 ABGB (unten 2.), oder durch einen Schenkungsver-
trag nach § 956 Satz 2 ABGB (unten 3.).8) 

B. Systematik und Fallkonstellationen des § 956 ABGB 

2. § 956 Satz 1 ABGB: Vermächtnis 
 
Nach Satz 1 ist eine Schenkung, deren Erfüllung erst nach dem Tod des 

Schenkenden erfolgen soll, mit Beobachtung der vorgeschriebenen Förmlich-
keiten in jeder Hinsicht ein Vermächtnis (Legat). Sie kann also in der Form und 
mit der Wirkung eines Vermächtnisses, dh als widerrufliche letztwillige Verfü-
gung, erfolgen.9) 

Ist eine Schenkung so zu qualifizieren, dann besteht diese letztwillige Zu-
wendung nach §§ 535, 647 ABGB nicht in der Hinterlassung eines Erbteils. 
Vermächtnisse können in Testamenten, Kodizillen und in Erbverträgen ange-
ordnet werden; ihre Gültigkeit und Auslegung richten sich nach den Vorschrif-
ten über letztwillige Verfügungen. Der Vermächtnisnehmer wird Einzelrechts-
nachfolger des Erblassers.10) 

§ 956 Satz 1 ABGB stellt daher einen bloßen Verweis auf erbrechtliche 
Vorschriften (§§ 535, 577 ff, 647 ff ABGB) dar; es fehlt an einem eigenständigen 
Regelungscharakter.11) 

Diese Schenkung iSd Satz 1 ist somit eine einseitige erbrechtliche Verfü-
gung,12) demnach keine wirkliche („echte“) Schenkung, sondern ein einseitiges 
Rechtsgeschäft von Todes wegen.13) Als Vermächtnis kann sie der Schenker 
jederzeit auch willkürlich widerrufen.14) 

 

3. § 956 Satz 2 ABGB: Schenkungsvertrag 
 

 Nach Satz 2 kann jedoch die Schenkung auf den Todesfall auch in der 
Form und mit der Wirkung eines Schenkungsvertrags erfolgen.15) Sie ist aller-
dings nur dann als Vertrag anzusehen, wenn der Beschenkte sie angenommen, 
_____________ 

8)  Etwa Gschnitzer, Österreichisches Erbrecht2 bearbeitet von Faistenberger, 98; 
Oberhumer, NZ 2008, 129. 

9)  Eccher, Bürgerliches Recht VI5 Erbrecht 4/2; Ehrenzweig, System des österreichi-
schen allgemeinen Privatrechts II/22: Familien- und Erbrecht 567; Gschnitzer, Erbrecht2 
bearbeitet von Faistenberger, 98. 

10)  Etwa Koziol/Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts II13 534. 
11)  Parapatits in Schwimann/Kodek, Praxiskommentar zum ABGB IV4 § 956 Rz 2. 

So auch Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 956 Rz 1 (Stand März 2013, rdb.at), 
siehe insbesondere nächste FN. 

12)  Vgl Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 956 Rz 1 (Stand März 2013, 
rdb.at): Der eigenständige Anwendungsbereich von Satz 1 sei unklar. 

13)  Vgl etwa Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer 310. 
14)  Vgl etwa Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 956 Rz 1 (Stand März 

2013, rdb.at); Swoboda in Klang II/2, 655; Koziol/Welser II13 542. 
15)  Vgl Gschnitzer, Erbrecht2 bearbeitet von Faistenberger 98. 
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der Schenker einen ausdrücklichen Widerrufsverzicht abgegeben hat und eine 
schriftliche Urkunde darüber dem Beschenkten ausgehändigt worden ist. 

Zudem ist zur Gültigkeit dieser „echten“ Schenkung auf den Todesfall – 
über die vom ABGB angeordnete Aushändigung einer Urkunde hinaus – nach 
§ 1 Abs 1 lit d NotAktsG die Errichtung eines Notariatsakts erforderlich.16) 
Denn es handelt sich ja um einen Fall der dort angeführten „Schenkungsver-
träge ohne wirkliche Übergabe“. 

 
 Die echte Schenkung auf den Todesfall iSd § 956 Satz 2 ABGB ist somit 

an folgende Gültigkeitsvoraussetzungen gebunden, bei deren Nichteinhaltung 
sie grundsätzlich ungültig ist:17) 

Zunächst müssen die allgemeinen Erfordernisse eines Schenkungsvertrags 
erfüllt sein; wie bei jeder Schenkung unter Lebenden ist also beiderseitige Wil-
lenseinigung erforderlich.18) 

Zusätzlich bestehen aber drei spezielle Voraussetzungen19) (§ 956 ABGB: 
„… Nur dann ist sie als ein Vertrag anzusehen, wenn …“): 
– Annahme des Angebots durch den Beschenkten (zweiseitiger Vertrag). 
– Der Geschenkgeber muss auf das – bei Vermächtnissen grundsätzlich be-

stehende! – freie Widerrufsrecht ausdrücklich verzichten. 
– Form des Notariatsakts (§ 1 Abs 1 lit d NotAktsG). – Das Verhältnis zum 

unveränderten Wortlaut des § 956 ABGB, der zudem die Einhändigung 
einer schriftlichen Urkunde an den Beschenkten verlangt, wird später 
noch erörtert.20) 
Zur Klarstellung bringt schon Zeiller21) für jedes der drei im ursprüngli-

chen Gesetzeswortlaut enthaltenen Erfordernisse – Annahme, Widerrufsver-
zicht, Urkundeneinhändigung – einfache Beispielsfälle, um zu zeigen: Fehlt das 
jeweilige Erfordernis, dann liegt keine (echte) Todfallsschenkung iSd § 956 
Satz 2 ABGB vor. Falls immerhin die erforderlichen Förmlichkeiten eines Ver-
mächtnisses erfüllt seien, könne ein solches vorliegen. 

 
 Die Schenkung auf den Todesfall nach § 956 Satz 2 ABGB ermöglicht 

somit dem Erblasser, zu Lebzeiten (mittelbar) das für die Nachlassverteilung 
zur Verfügung stehende Vermögen zu bestimmen.22) 
_____________ 

16)  Vgl etwa Eccher, Erbrecht5 4/2. 
17)  Vgl etwa Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer 312. Näher dazu sowie zu den – im 

Einzelnen unterschiedlichen – Rechtsfolgen des Fehlens eines der Erfordernisse siehe in 
den entsprechenden Abschnitten. 

18)  Etwa Swoboda, Das österreichische Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch III 
(Das Recht der Schuldverhältnisse 197. 

19)  Etwa Saurer, Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge (allgemeine Einfüh-
rung) in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge § 3 
Rz 21; Schubert in Rummel (Hrsg), Kommentar zum ABGB I3 § 956 Rz 2. 

20)  Siehe unten S 158 ff. 
21)  Commentar III/1, 187 f. 
22)  Vgl Eccher, Antizipierte Erbfolge 125. 
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 § 956 ABGB lässt sich auch im Sinn von Regel und Ausnahme interpretie-
ren. 

Die Regel (Satz 1) besagt demnach: Ein Vertrag iSd § 938 ABGB, durch 
den jemandem eine Sache unentgeltlich überlassen wird, ist ungültig, wenn die 
Erfüllung erst nach dem Tod des Schenkers erfolgen soll. Der Schenker hat das 
Gebiet der Rechtsgeschäfte unter Lebenden verlassen und jenes der Rechtsge-
schäfte von Todes wegen betreten. Diese ungültige Schenkung kann, freilich 
nur bei Einhaltung der dafür vorgeschriebenen Förmlichkeiten, als Vermächt-
nis gültig sein. 23) 

Die Ausnahme (Satz 2) von dieser Regel besteht darin: Eine Schenkung, 
deren Erfüllung mit dem Tod des Schenkers aufschiebend befristet ist, wird als 
Rechtsgeschäft unter Lebenden dann gültig, wenn sie der Beschenkte ange-
nommen hat, ein Widerrufsverzicht des Schenkers vorliegt und der Beschenkte 
eine Urkunde darüber erhalten hat.24) 

Im Zweifel verkörpert daher die Schenkung auf den Todesfall lediglich ein 
frei widerrufliches Vermächtnis (§ 956 Satz 1 ABGB); wenn jedoch die speziel-
len Gültigkeitsvoraussetzungen eingehalten sind, dann einen echten, verbindli-
chen Schenkungsvertrag (§ 956 Satz 2 ABGB).25) 

Insbesondere wenn also auf den Widerruf nicht ausdrücklich verzichtet 
wurde, ist anzunehmen, eine – im Übrigen formgültige – Zuwendung auf den 
Todesfall sei nur als Vermächtnis gemeint, folglich frei widerruflich, ohne Be-
schränkung unter Lebenden und durch das Überleben des Beschenkten be-
dingt.26) 

 
4. Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden 

Fallkonstellationen des § 956 ABGB 
 

 Das Vermächtnis (Satz 1) ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, eine echte 
Schenkung auf den Todesfall (Satz 2) hingegen ein Vertrag.27) 

Demnach erfordert die echte Schenkung eine Annahmeerklärung des  
Beschenkten, im Gegensatz zu einem Vermächtnis.28) Bei diesem braucht der  
Beschenkte also nicht zuzustimmen, kann freilich das Vermächtnis ausschla-
gen.29) 
_____________ 

23)  Vgl Stubenrauch, Commentar zum österreichischen allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuch II8 150 f; Swoboda in Klang II/2, 655. Zur Möglichkeit der Konversion in ein 
Vermächtnis siehe unten S 190 f. 

24)  Zu diesem Absatz: H. Keinert, Kassatorische Klausel bei Schenkung auf den 
Todesfall? JBl 2009, 217; Kralik, Erbrecht3 166; OGH 8 Ob 569/83 SZ 57/91 = JBl 1985, 
290 = EvBl 1984/159. 

25)  H. Keinert, JBl 2009, 217. 
26)  Wolff, Grundriss des österreichischen bürgerlichen Rechts4 358. 
27)  Vgl Stanzl in Klang IV/12, 630. Ausführlich zur Frage der Rechtsnatur der 

Schenkung auf den Todesfall nach § 956 Satz 2 ABGB siehe unten S 51 ff. 
28)  Vgl Bartsch IV2 79. 
29)  Apathy, Zivilrecht VII4 Rz 12/2. 
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 Die Anordnung als Vermächtnis ist als einseitige letztwillige Verfügung 
jederzeit frei widerruflich. Hingegen muss bei einer echten Schenkung auf  
den Todesfall der Schenker ausdrücklich auf den Widerruf verzichten. Dieser 
steht somit nicht mehr im Belieben des Schenkers, der vertraglich gebunden 
ist.30) 

Die Widerruflichkeit eines Vermächtnisses im Gegensatz zur Unwider-
ruflichkeit des Schenkungsvertrags bedeutet für den Schenker auch praktisch 
einen zentralen Unterschied.31) 

 
 Bei der unechten Schenkung auf den Todesfall (Satz 1) sind die Form-

vorschriften für letztwillige Verfügungen einzuhalten, bei der echten (Satz 2) 
hingegen ist es die Form des Notariatsakts nach § 1 Abs 1 lit d NotAktsG.32) 

 
Neben diesen drei eben genannten zentralen Erfordernissen für die echte 

Schenkung auf den Todesfall, zugleich den zentralen Kriterien zur Abgrenzung 
eines Schenkungsvertrags gegenüber einem Vermächtnis, sind folgende Unter-
schiede praktisch wichtig: 

 
 Bei der „Schenkung auf den Todesfall“ als Vermächtnis iSd Satz 1 muss 

der Beschenkte den Erbanfall erleben, der unwiderruflich Beschenkte iSv Satz 2 
grundsätzlich nicht.33) 

 
 Bei einer widerruflichen „Schenkung“ iSv Satz 1 kann sich der Schenker 

nicht vertreten lassen, bei einer unwiderruflichen Schenkung iSv Satz 2 hin-
gegen wohl. Der Vertreter benötigt aber eine Vollmacht nach § 69 Abs 1 und 
1 a NO.34) 

 
 Fazit: Die echte Schenkung auf den Todesfall nach § 956 Satz 2 ABGB 

schließt eine Lücke zwischen der „bindungsfreien Widerruflichkeit“ des Ver-
mächtnisses und der „gänzlich vollzogenen Vorwegnahme des überlegten Erb-
folgekonzepts“ bei einer gewöhnlichen Schenkung unter Lebenden, das heißt 
einer zu Lebzeiten erfüllten.35) 

Der Erblasser (Schenker) kann also wählen zwischen einem Konzept der 
Einzelrechtsnachfolge mit gewisser Verfügungsfreiheit in Form eines Ver-
mächtnisses und einem unwiderruflichen Schenkungsvertrag, dessen Erfüllung 
erst nach seinem Tod erfolgen soll.36) 
_____________ 

30)  Vgl etwa Schubert in Rummel3 § 956 Rz 1; Stanzl in Klang IV/12, 630; OGH 
6 Ob 731/81 Miet 33.188. 

31)  Vgl Oberhumer, NZ 2008, 129. 
32)  Vgl etwa Schubert in Rummel3 § 956 Rz 1; OGH 6 Ob 731/81 Miet 33.188. 
33)  Vgl etwa Apathy, Zivilrecht VII4 Rz 12/2 f. 
34)  Vgl etwa Apathy, Zivilrecht VII4 Rz 12/2 f. Im Einzelnen siehe unten S 182 ff. 
35)  Vgl Grabenwarter, Schenkung auf den Todesfall und Abhandlungspflege, ÖJZ 

1988, 558. 
36)  Vgl Zankl, Schenkung auf den Todesfall, Vermächtnisvertrag und „reines Vier-

tel“, NZ 1997, 311. 
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5. Rechtsstellung des Beschenkten zu Lebzeiten  

des Schenkers 
 
Die rechtliche Behandlung einer Todfallsschenkung nach dem Tod des 

Schenkers, also deren Rechtsnatur insgesamt, ist überaus umstritten; sie wird im 
Hauptabschnitt IV. ausführlich dargestellt. 

Unabhängig von dieser Beurteilung der Rechtsnatur ergibt sich aufgrund 
Lehre und Rsp im Wesentlichen das folgende Bild der Rechtsstellung des Be-
schenkten zu Lebzeiten des Schenkers. 

 
 Die Schenkung auf den Todesfall bewirkt eine schuldrechtliche Ver-

pflichtung. Bereits mit der Vereinbarung entsteht für den Beschenkten als 
Gläubiger ein sofort gültiges Recht; jedoch ist die Erfüllung und damit der 
durchsetzbare Erfüllungsanspruch bis zum Zeitpunkt des Todes aufgescho-
ben.37) 

Es handelt sich also um einen (prinzipiell unwiderruflichen) Vertrag, des-
sen Inhalt eine unentgeltliche Zuwendung ist und der den Geschenkgeber so-
fort bindet, aber erst aus seinem Nachlass zu erfüllen ist.38) 

 
 Der Beschenkte habe somit eine Anwartschaft (ein Anwartschaftsrecht); 

dieses erschöpft sich freilich in seinem aufschiebend befristeten Forderungs-
recht.39) Dieses ist selbständig durch Zession übertragbar sowie vererblich.40) 

 
 Der Beschenkte hat erst nach dem Tod des Schenkers einen schuld-

rechtlichen Anspruch auf Übergabe des Geschenks; er wird mit dem Tod des 
Schenkers also nicht ipso iure Eigentümer.41) Der Beschenkte hat dementspre-
chend zuvor auch noch keine Nutzungsrechte an der Sache, außer er hätte die-
se aus einem anderen Titel, etwa einem Bestand- oder Leihvertrag.42) 
_____________ 

37)  Vgl Czurda, NZ 1965, 129; Eccher, Erbrecht5 4/4; Ertl in Fenyves/Kerschner/ 
Vonkilch, ABGB3 (Klang)  § 956 Rz 12; Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 18, 
20; Swoboda in Klang II/2, 654; Swoboda III 197; OGH 5 Ob 588/76 SZ 49/75 = JBl 1977, 
259. 

38)  Vgl Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 3; OGH 1 Ob 726/85 SZ 59/9 
= NZ 1986, 210 (Czermak) = EFSlg 51.454. 

39)  Czurda, NZ 1965, 129; Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 956 Rz 9 
(Stand März 2013, rdb.at). 

40)  Siehe unten S 248 f. 
41)  Vgl Bollenberger in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hrsg), Kurzkommentar zum 

ABGB4 § 956 Rz 4; Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 (Klang) § 956 Rz 14; Fi-
scher-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 Rz 38 (mit 
Einzelheiten); Oberhumer, NZ 2008, 130; Rabl, Das Nachlaßinventar – Inhalt und Zweck, 
NZ 1999, 138 f; Schubert in Rummel3 § 956 Rz 3; Stanzl in Klang IV/12, 631 f; OGH 
1 Ob 726/85 SZ 59/9 = NZ 1986, 210 (Czermak)  = EFSlg 51.454; 3 Ob 1030/90 EFSlg 
63.181; 2 Ob 593, 594/90 ecolex 1990, 756 (Reich-Rohrwig); 4 Ob 2029/96 b = SZ 69/108 
= NZ 1997, 85 = JBl 1996, 734; 7 Ob 264/00 z NZ 2001, 308; anders etwa die ältere Rsp: 
vgl GlU 14.330. 

42)  Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 18. 
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 Der Schenker ist somit zwar zu Lebzeiten bereits obligatorisch gebun-
den; er bleibt jedoch auch weiterhin Eigentümer der geschenkten Sache, kann 
daher dinglich wirksam über sie verfügen, sie namentlich veräußern oder be-
lasten.43) Er kann folglich durch seine unerlaubten Verfügungen den Anspruch 
des Beschenkten vereiteln, etwa auch, indem er die Sache verschlechtert oder 
zerstört.44) 

 
 Bereits aufgrund seiner rein schuldrechtlichen Bindung hat demnach der 

Schenker schon zu Lebzeiten alles zu unterlassen, was die Erfüllung nach seinem 
Tod vereiteln oder beeinträchtigen könnte (Erhaltungspflicht).45) Er darf daher 
(schon aufgrund seines Widerrufsverzichts) über die Sache nicht verfügen. 

Bei der Todfallsschenkung seines gesamten gegenwärtigen Vermögens – 
das heißt des im Vertragszeitpunkt vorhandenen – darf er dieses wertmäßig 
nicht vermindern; umgekehrt hat aber der Beschenkte keinen Anspruch auf 
dessen Vermehrung. Über sein künftiges Vermögen hingegen kann der Schen-
ker in diesem Fall frei verfügen.46) 

 
 Vereitelt der Schenker dennoch den Anspruch des Beschenkten ganz 

oder teilweise, so kann dieser (lediglich) einen Schadenersatzanspruch wegen  
Nichterfüllung gegen den Nachlass, nach Einantwortung gegen die Erben stel-
len.47) 

Die hM schließt daraus, einem Beschenkten stünden zu Lebzeiten des 
Schenkers mangels Schadenseintritts noch keine Ersatzansprüche zu.48) Zu-
treffend wird dagegen jedoch eingewendet, im Hinblick auf die Abtretbarkeit 
des Schenkungsanspruchs wirkten Verfügungen des Schenkers wertmindernd; 
_____________ 

43)  Vgl Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 (Klang) § 956 Rz 12; Fischer-
Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 Rz 34; Oberhumer, 
NZ 2008, 130; Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 18, 20; Trenker, NZ 1969, 
101; Koziol/Welser II13 542; OGH 5 Ob 588/76 SZ 49/75 = JBl 1977, 259. Teilweise aA 
Czurda, NZ 1965, 129 mwN: Der Geschenkgeber könne mit der Sache tun und lassen, 
was er will, aber er kann sie nicht einem Dritten veräußern. 

44)  Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 
Rz 34; Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 20. 

45)  Vgl etwa Eccher, Erbrecht5 4/4; Gschnitzer, Erbrecht2 bearbeitet von Faistenber-
ger 98; Oberhumer, NZ 2008, 130. 

46)  Fischer-Czermak, NZ 2001, 9. 
47)  Bollenberger in KBB4 § 956 Rz 5; Eccher, Erbrecht5 4/4; Ehrenzweig, System II/22 

566; Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 Rz 34; 
Kurschel, NZ 1986, 98 f; Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 (Klang) § 956 Rz 12; 
Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 956 Rz 8 (Stand März 2013, rdb.at); 
Oberhumer, NZ 2008, 130; Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 20 mwN;  
Trenker, NZ 1969, 101; Koziol/Welser II13 543; OGH 7 Ob 589/84 NZ 1985, 69; 14. 5. 
1985 5 Ob 547/85; 6 Ob 134/99 w NZ 2001, 137; 28. 5. 2002 5 Ob 114/02 d; 27. 8. 2008 
7 Ob 72/08 a; 5 Ob 24/11 g NZ 2012, 143 = MietSlg 63.562. 

48)  Etwa OGH 7 Ob 589/84 NZ 1985, 69; 6 Ob 134/99 w NZ 2001, 137; 28. 5. 2002 
5 Ob 114/02 d; Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge 
§ 20 Rz 34 aE. 
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folglich sei insofern sehr wohl schon zu dessen Lebzeiten ein Schaden reali-
siert.49) 

Zudem könnte der Beschenkte einen stellvertretenden Vorteil, etwa einen 
Veräußerungserlös, fordern.50) 

 
 Zu Lebzeiten des Schenkers hat der Beschenkte folgende Möglichkeiten 

zur Sicherung seines späteren Erfüllungsanspruchs: 
Zum Einen könnte er bei drohender Anspruchsvereitelung gegen den 

Schenker Unterlassungsklage erheben, etwa bei Gefahr einer Veräußerung oder 
sonstigen Beeinträchtigung des Schenkungsgegenstands.51) Hier kommt auch 
vorbeugende Unterlassungsklage in Betracht. 

Zusätzlich könnte der Beschenkte unter Umständen die Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung zum Schutz seiner Ansprüche erwirken.52) 

Die Eintragung einer Eigentumsbeschränkung durch die Schenkung auf 
den Todesfall in das Grundbuch ist zwar nicht allgemein zulässig.53) Zwischen 
nahen Angehörigen könnte aber eine Sicherstellung der Ansprüche des Be-
schenkten durch Einverleibung eines Belastungs- und Veräußerungsverbots 
erfolgen (§ 364 c ABGB).54) 

 
 Ein Schutz des Forderungsrechts des Beschenkten gegen Eingriffe durch 

Dritte (Unterlassung, Schadenersatz) besteht nach allgemeinen Regeln wegen 
Beeinträchtigung fremder Forderungsrechte, namentlich bei Verleitung zum 
_____________ 

49)  Kletečka, Nacherbschaft 266; dazu auch Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-
ON1.01 § 956 Rz 8 (Stand März 2013, rdb.at); Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 
Rz 20. 

50)  Vgl Bollenberger, Das stellvertretende Commodum 339 f, 421; Bollenberger in 
KBB4 § 956 Rz 5; Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 (Klang)  § 956 Rz 12;  
Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 Rz 34;  
Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 956 Rz 8 (Stand März 2013, rdb.at). 

51)  Vgl Binder in Schwimann IV3 § 956 Rz 34; Bollenberger in KBB4 § 956 Rz 5; Ec-
cher, Erbrecht5 4/4; Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnach-
folge § 20 Rz 34; Kurschel, NZ 1986, 97 ff; Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 
Rz 20 mwN; OGH 1 Ob 749/76 SZ 49/134; 5 Ob 588/76 SZ 49/75 = JBl 1977, 259; 28. 5. 
2002 5 Ob 114/02 d; 5 Ob 620/89 NZ 1990, 124 = JBl 1990, 179 = EvBl 1990/21 = ÖA 
1990, 134; 6 Ob 134/99 w NZ 2001, 137. 

52)  Binder in Schwimann IV3 § 956 Rz 34; Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, 
ABGB3 (Klang)  § 956 Rz 13; Oberhumer, NZ 2008, 130; Parapatits in Schwimann/Kodek 
IV4 § 956 Rz 20 mwN; Schubert in Rummel3 § 956 Rz 8. 

53)  Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 
Rz 37 mwN; OGH 28. 5. 2002 5 Ob 114/02 d. 

54)  Vgl Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 (Klang)  § 956 Rz 13; Fischer-
Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 Rz 37 mwN (auch 
zum Vorkaufsrecht); Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 19; Trenker, NZ  
1969, 101; OGH 5 Ob 34/84 SZ 57/118 = NZ 1984, 199; 5 Ob 620/89 NZ 1990, 124 = JBl 
1990, 179 = EvBl 1990/21 = ÖA 1990, 134; 28. 5. 2002 5 Ob 114/02 d; 4. 9. 2014 
5 Ob 39/14 t. 
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Vertragsbruch. Dies ist in Lehre und Rsp anerkannt.55) Wird also etwa die Sa-
che an einen Dritten veräußert, dann können ausnahmsweise auch Ansprüche 
gegen diesen entstehen.56) 

 
6. Thema dieser Arbeit: „Echte“  Todfallsschenkung 

 
Fortan ist hier unter „Schenkung auf den Todesfall“ ohne Zusatz nur mehr 

die echte (§ 956 Satz 2 ABGB) gemeint. 
 
Von den möglichen Abgrenzungen gegenüber anderen Rechtsinstituten er-

scheinen hier lediglich zwei relevant:57) 
 

 Auch ein bloßer Auftrag auf den Todesfall, der im ABGB nicht eigens 
geregelt ist,58) wird unter Lebenden erteilt – freilich formlos, regelmäßig bloß 
mündlich – und ist erst nach dem Tod des Auftraggebers zu erfüllen. Im All-
gemeinen schließt der Auftrag auf den Todesfall einen Vertrag zugunsten Drit-
ter (hier: des vom Auftraggeber Bedachten) in sich; denn in der Regel wird er 
dahin ausgestaltet sein, dass der Dritte nach dem Tod des Erblassers einen un-
mittelbaren Anspruch gegenüber dem Beauftragten hat. Auch nach der Zwei-
felsregel des § 881 Abs 2 Satz 2 ABGB erwächst dem Dritten ein Leistungsan-
spruch gegen den Beauftragten, da die Leistung wenigstens primär ihm zum 
Vorteil gereichen soll.59) 

Auch mit dem Auftrag auf den Todesfall wird zumeist (durch Übergabe 
einer Sache) eine Todfallsschenkung bezweckt. Von der echten Schenkung auf 
den Todesfall unterscheidet sich der Auftrag auf den Todesfall jedoch dadurch, 
dass er sich wegen seiner Formlosigkeit lediglich zur Durchführung gültiger 
letztwilliger Verfügungen eignet, nicht jedoch als Erwerbstitel des Bedachten 
für eine dem Beauftragten übergebene Sache: Ohne Erfüllung sämtlicher Gül-
tigkeitserfordernisse des § 956 ABGB erwächst dem Dritten überhaupt kein 
Recht gegenüber dem oder den Erben des Auftraggebers.60) 
_____________ 

55)  Etwa Bollenberger in KBB4 § 956 Rz 5; Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, 
ABGB3 (Klang)  § 956 Rz 12 f; Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermö-
gensnachfolge § 20 Rz 34 aE; Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 21 mwN; 
OGH 7 Ob 589/84 NZ 1985, 69; 14. 5. 1985 5 Ob 547/85; 6 Ob 134/99 w NZ 2001, 137; 
28. 5. 2002 5 Ob 114/02 d; 27. 8. 2008 7 Ob 72/08 a; 5 Ob 24/11 g NZ 2012, 143 = MietSlg 
63.562. 

56)  Vgl Bollenberger in KBB4 § 956 Rz 5 (so auch im Fall eines besitzverstärkten 
Forderungsrechts); OGH 7 Ob 589/84 NZ 1985, 69; 5 Ob 620/89 NZ 1990, 124 = JBl 
1990, 179 = EvBl 1990/21 = ÖA 1990, 134. 

57)  Nicht behandelt werden daher etwa die Abgrenzungen zu Erbvertrag, Über-
gabsvertrag auf den Todesfall, Übergabe auf den Todesfall, Abtretung auf den Todesfall, 
Schulderlass auf den Todesfall ua. Vgl etwa Längle, Schenkung auf den Todesfall 65 ff. 

58)  Grundlegend dazu Apathy, Der Auftrag auf den Todesfall, JBl 1976, 393. 
59)  Apathy, JBl 1976, 397 f. 
60)  Prinzipiell wie Apathy insofern etwa auch Dehn, Formnichtige Rechtsgeschäfte 

71; Längle, Schenkung auf den Todesfall 67 f. 
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 Auch der Vermächtnisvertrag ist im ABGB nicht geregelt, von der hM 
jedoch analog zum Erbvertrag anerkannt. Von der Todfallsschenkung unter-
scheidet er sich dadurch, dass er den Zuwendenden bei Lebzeiten nicht in sei-
ner Verfügungsfreiheit beschränkt, wohl aber nach überwiegender Ansicht auf 
den Personenkreis des Erbvertrags.61) 

 
   

C. Gegenstand der Todfallsschenkung 
 
 

1. Schenkungsobjekt allgemein 
 

 Grundsätzlich kommt als Gegenstand einer Schenkung auf den Todes-
fall alles in Betracht, was auch sonst Gegenstand einer Schenkung unter Leben-
den sein kann.62) Erforderlich ist lediglich ein Vermögenswert.63) 

Der Schenkungsgegenstand unterscheidet sich bei der Schenkung auf den 
Todesfall daher nicht von der Schenkung unter Lebenden.64) 

 
 Gegenstand einer Schenkung ist demnach eine Sache. Unter den weiten 

Sachbegriff des § 285 ABGB fallen nicht nur körperliche Sachen, sondern auch 
Rechte, die somit gleichfalls Gegenstand der Schenkung auf den Todesfall sein 
können.65) Das trifft etwa auf eine entsprechende (unwiderrufliche) Abtretung 
einer Forderung zu.66) 

Sowohl Einzelsachen als auch Gesamtsachen (§ 302 ABGB) kommen in 
Betracht.67) 

 
 Beim Vermögen als Gesamtsache nach § 302 ABGB68) könnte sich  

eine Todfallsschenkung als reine Schenkung unter Lebenden daher auch auf  
das gesamte Vermögen des Schenkers oder auf einen aliquoten Teil bezie- 
_____________ 

61)  Etwa Koziol/Welser II13 533 mwN, Kralik, Erbrecht3 155 f. Weitere Belege bei  
Fischer-Czermak, Vermächtnisvertrag und Schenkung auf den Todesfall, in: FS Binder 
83 ff; Fischer-Czermak in Gruber/Kalss/Müller/Schauer, Vermögensnachfolge § 20 Rz 23. 

62)  Vgl Krasnopolski/Kafka Erbrecht 172. 
63)  Vgl Swoboda in Klang II/2, 654; Swoboda III 197. 
64)  Vgl Löcker in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 956 Rz 3 (Stand März 2013, 

rdb.at). 
65)  Liedermann in Schwimann, ABGB Taschenkommentar2 § 938 Rz 1; Trenker, 

NZ 1969, 101. 
66)  Trenker, NZ 1969, 101. – Überaus strittig ist hingegen die Behandlung des 

Schulderlasses auf den Todesfall; dazu etwa auch Bollenberger in KBB4 § 956 Rz 3 mwN; 
Ertl in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB3 (Klang)  § 956 Rz 11, 32 mwN; Parapatits in 
Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 16 mwN. 

67)  Parapatits in Schwimann/Kodek IV4 § 956 Rz 6; Trenker, NZ 1969, 101. 
68)  Vgl etwa OGH 1 Ob 133/02v NZ 2003, 147 (Mondel) = EFSlg 100.504 = EFSlg 

100.689 = ÖBA 2003, 787. 
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